
 Staatskanzlei 
Ausweisbüro 
 
 
  

 

Zug, im Januar 2010 / FALA 
 

Änderungen ab 1. März 2010 bei der Ausstellung von Ausweisen im Kanton Zug 
An der eidgenössischen Abstimmung vom 17. Mai 2009 hat das Schweizervolk die Einführung von biomet-
rischen Pässen auf den 1. März 2010 beschlossen. Ab diesem Datum ist für die Ausstellung von Pässen 
und Identitätskarten (IDK) für alle im Kanton Zug wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer nicht mehr 
die Gemeinde, sondern nur noch das Ausweisbüro des Kantons zuständig. Für die Umstellungsphase gilt 
Folgendes: 
 
Bis und mit Montag, 15. Februar 2010 
Identitätskarten und Pässe beantragen Sie wie bisher bei der Einwohnerkontrolle Ihrer Wohnsitzgemein-
de. 
 
Von Dienstag, 16. Februar bis und mit Dienstag, 23.  Februar 2010 
Sie können keine Pässe, jedoch nach wie vor Identitätskarten bei Ihrer Wohnsitzgemeinde beantragen. 
 
Provisorische Pässe (Notpässe) bis und mit 25. Febr uar 2010  
Sie können bis und mit Donnerstag, 25. Februar 2010, bei der Einwohnerkontrolle Ihrer Wohnsitzgemein-
de provisorische Pässe beantragen. 
 
Bestellung von Ausweisen ab 24. Februar 2010  
Sämtliche Ausweise können nur noch beim Ausweisbüro des Kantons Zug beantragt werden. Die Erfas-
sung der biometrischen Daten ist jedoch erst ab 1. März 2010 möglich. 
 
1 Am einfachsten und schnellsten bestellen  Sie Ihre Ausweise über das Internet  auf der Seite 

www.schweizerpass.ch  
oder 

2 Sie bestellen persönlich am Schalter des Ausweisbüros des Kantons Zug. 
 
Persönliches Erscheinen am Schalter 
Zur persönlichen Vorsprache am Schalter müssen Sie alle alten Ausweise und die Meldebestätigung bzw. 
den Schriftenempfangsschein Ihrer Wohnsitzgemeinde mitbringen. Beim Verlust eines Ausweises müssen 
Sie zusätzlich eine Verlustanzeige einer schweizerischen Polizeistelle vorweisen. 
Nun werden Ihre Personendaten aufgenommen bzw. überprüft, und Sie bezahlen die Gebühren. Für die 
Ausweise werden noch Ihre biometrischen Merkmale (Foto und Fingerabdrücke) sowie die elektronische 
Unterschrift aufgenommen.  
 
Ausstellungsfrist  10 Tage   
Nach der Bestellauslösung durch das Ausweisbüro des Kantons Zug, werden die Ausweise vom Bund 
produziert und Ihnen innert 10 Arbeitstagen per Post eingeschrieben nach Hause geschickt.  
 
Bisherige Ausweise  behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum. 
 
Adresse Ausweisbüro   
Das Ausweisbüro des Kantons Zug an der Seestrasse 2, im Regierungsgebäude am Postplatz in Zug, er-
reichen Sie vom Bahnhof zu Fuss in 10 Minuten oder mit dem Bus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 bis zur 
Haltestelle Postplatz. 
 
Kosten   
Alle Ausweisgebühren sind sofort zu begleichen. Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Direct oder Postcard, 
jedoch keine Kreditkarten! Es gelten folgende Tarife inkl. Porto: 
 

 Identitätskarte 
IDK 

Pass 10 Kombi 
(Pass 10 & IDK)  

Provisorischer 
Pass 

Kinder/Jugendliche   
vor dem 18. Ge-
burtstag 

35.00 65.00 78.00 100.00 

Erwachsene 70.00 145.00 158.00 100.00 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zug.ch/pass  


